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Nutzungsvertrag für die zwei
Kleinfeuerstellen am Radweg zwischen
den beiden Floßteichen

Der unterzeichnende Nutzer versichert, dass er/sie mindestens 
25 Jahre alt ist, übernimmt vollumfänglich die Aufsicht der 
zugeladenen Gäste und sorgt für Ordnung und den 
Brandschutz. 

Holz kann vom Reißighaufen am kleinen Floßteich entnommen 
werden. Es muss ein mit Wasser gefüllter Löscheimer 
bereitgestellt werden. Das Feuer darf nur in der bereitgestellten
Feuerschale entzündet werden und ist beim Verlassen 
abzulöschen. Die nasse Asche verbleibt in der Feuerschale.

Das Entgelt in Höhe von 1,00 €/Person wird mit diesem Vertrag im Umschlag in den grünen Briefkasten an der kleinen Hütte am 
Radweg eingeworfen. Erst danach darf das Feuer entfacht werden. Die Nutzer des Radweges dürfen nicht behindert werden.

Name, Anschrift verantwortlicher Nutzer:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anzahl der Personen ………………   Datum: …………………… Unterschrift: ……..…………………………

……………………………………………. hier bitte abtrennen………………………………………………………………………………………

Exemplar für den Nutzer (bei evtl. Kontrollen bitte vorzeigen)
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